
AMTSBLATT 
der Gemeinde Laußig

29. April 2026 Nr. 6/2026

Einladung Gemeinderatssitzung

Am 5. Mai 2026 findet um 18.30 Uhr die nächste Gemeinderatssitzung im 
Ländlichen Bürgerzentrum Laußig, großer Versammlungsraum (Leipziger 
Straße 23, 04838 Laußig) statt.

Tagesordnung
I. öffentlicher Teil

1. 	 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,
	 Bestätigung der Niederschriften vom 24. Februar 2026 und 5. März 2026 
	 und Festlegung der Mitunterzeichner, Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 
	 Sitzung gefassten Beschlüsse

2.	 Beratung und Beschlussfassung
2.1.	 Beschluss Jahresabschluss 2023 Gemeinde
2.2.	 Haushaltssatzung der Gemeinde für die Haushaltsjahre 2026/2027 nebst
	 Anlagen
2.3.	 Erwerb der Lizenz EASi in Verbindung mit der OCR-Server-Lizenz sowie
	 Durchführung begleitender Schulungen zur Einführung eines digitalen
	 Rechnungsworkflows
2.4.	 Umstellung der Essensausgabe in der Grundschule Authausen auf einen
	 externen Dienstleister
2.5.	 Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Agrar-Photovol-
	 taik-Pristäblich“
2.6.	 Vergabe von Bau- und Lieferleistungen
2.6.1	Vergabe zur Errichtung einer Blitzschutzanlage an der Grundschule
	 Authausen
2.6.2	Vergabe der Lieferung und Montage einer PV-Anlage mit Speicher
2.7.	 Grundstücksangelegenheiten
2.7.1	 Verkauf des Flurstückes 368/2, Flur 1, Gemarkung Pressel 
2.7.2	 Verkauf des Flurstückes 846, Flur 1, Gemarkung Görschlitz
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3.	 Informationen/Informationsvorlagen/Vorberatung
3.1.	 Vorkaufsrechtsverzichte Gemeinde
3.2.	 Bauanträge der Gemeinde

4.	 Verschiedenes

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Laußig, 21. April 2026

Schneider
Bürgermeister

LEBENSGEFAHR:
Kiesseen sind keine Badegewässer!

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass das unbefugte Betreten und Befahren 
des gesamten Betriebsgeländes sowie das Baden in den Gewässern des Kies-
werkes Laußig VERBOTEN sind. Im Kieswerk drohen vielfältige Gefahren 
für Leib und Leben – unter anderem Absturz- und Verschüttungsgefahren –, 
die für Betriebsfremde nicht abschätzbar sind.

Bei Zuwiderhandlungen wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht.

Geschäftsleitung
Mitteldeutsche Baustoffe GmbH


